
231 der Beilagen zu den stenographischenProtokollen des Nationalrates XI. GP~ 

4. 11. 1966 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom 
1966, mit dem der Finanzausgleich für die 
Jahre 1967 bis 1972 geregelt wird und 
sonstige finanzausgleichsrechtliche Bestim
mungen getroffen werden (Finanzausgleichs-

gesetz 1967 - FAG. 1967) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

FINANZAUSGLEICH 

(§§ 2 bis 4 des F.-VG. 1948). 

Tragung der Kostender mittelbaren Bundesver
waltung und bestimmter mit der Besorgung der 
Verwaltung von Bundesvermögen zusammen-

hängender Aufgaben 

§ 1. (1) Im Bereich der mittelbaren Bundesver
wahung (Artikel 102 des Bundes-Verfassungs
gesetzes in der Fassung von 1929) tragen, die 
Länder' den Personal- und Sachaufwand und die 
Ruhe- und Versorgungsgenüsse der mit der Be
sorgung dieser Verwaltung betrauten Bedienste
ten nach, Maßgabe der folgenden Bestimmungen: 

a) Die .Länder tragen den Aufwand für die 
Dienstbezüge der bei den Behörden der 
~llgemeinen Verwaltung in' den Ländern 
einschließlich der Agrarbehörden erster und 
zweiter Instanz in Verwendung stehenden 
Bediensteten. Unter Dienstbezügen im 
Sinne dieser Bestimmung sind alle Bezüge 
und Zuwendungen zu verstehen, auf die 
solche Bedienstete auf Grund des Dienst
verhältnisses Anspruch haben oder die im 
Zusammenhang mit dem Dienstverhältnis 
gewährt werden. 

b) Die, Länder tragen die Ruhegenüsse der 
. unter lit. a bezeichneten Bediensteten und 

die Versorgungsgenüsse nach solchen Be
diensteten, 

1. wenn die Ruhe- oder Versorgungs
genüsse in der Zeit vom 1. Oktober 1925 
bis 13. März 1938 angefallen sind, 

2. wenn, sich die Bediensteten am 
13. März 1938 im Dienststand befunden 
haben, aber in ,einen der nach den Bestim
mungen ,des Beamten-überleitungsgesetzes, 

StGBL Nr. 134/1945, neu gebildeten Per
sonalstände nicht übernommen worden 
sind, 

3. wenn die Bediensteten in den neuge~ 
bildeten Personalstand aus Anlaß der Bil
dung nach § 7 des Beamten~über1eitungs
gesetzes oder später übernommen worden 
sind. 

c) Die Länder tragen den Sachaufwand der 
unter lit. a angeführten Behörden in dem 
sich aus den jeweils geltenden Vorschriften 
ergebenden Ausmaß. Unter Sachaufwand 
im Sinne dieser Bestimmung ist der gesamte 
Amtssachaufwand einschließlich aller Reise
kosten zu verstehen. 

(2) Im Bereich der Verwaltung des Bundesver
mögens (Artikel 17 B.-VG.) trägt der Bund, so
weit eine übertragung nach Artikel 104 Abs.2 
B.-VG .. stattgefunden hat, den P,ersonal- und 
Sachaufwand im Sinne des Abs. 1 für die ständi
gen und nichtständigenBediensteten, die für Bau
und Erhaltungsarbeiten verwendet werden, in 
jenem Ausmaß, das diesen Bediensteten. nach dem 
auf sie anzuwenden~enKollektivverJ;~ag be~ 
ziehungsweise nach dem einschlägigen Vertrags
bedienstetengesetz :- im letzteren Fall jedoch 
höchstens nach dem vergleichbaren Entlohnungs
schemall 'des 'Vertragsbedienstetengesetzes 1948 
in der jeweils geltenden Fassung -- gebührt. ZUpl 
ständigen Personal 1m Sinne dieser' Bestimmung 
gehören die in einem öffentlich-rechtlichen 
Dienstverhältnis stehenden Bediensteten und jen,e 
Vertrags bediensteten, die in einem unbefristeten 
Dienstverhältnis stehen. 

(3) Bei Bauvorhaben nach Abs. 2 erhaltell di~ 
Länder als Abgeltung für dieProjektierungs-. 
Bauleitungs- ,und Bauführungsausgaben4 'I!': H . 
des endgültigen Bauaufwandes. . '. 

(4) Bei Bauvorhaben aller Art (zum Beispiel 
Mdiorationen, Güterwegbauten), die. auf Grund 
einer durch Bundes- oder Landesgesetz gebildeten 
Konkurrenz durchgeführt werden, sind die im 
Sinne des Abs. 2 und 3 sich ergebenden AusgabeIl 
aus dem' Baufonds zu bestreiten. Dies gilt auch 
für Bauvorhaben, auf' die das Wasserbautenför
derungsgeseiz, BGBl. Nr.34/1948 iIl der jeweils 
geltenden'Fassung, Anwendung findet. ' 
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2 231 der Beilagen 

Tragung von Kosten aus der Sozialversicherung 

§ 2. Die durch § 299 des Allgemeinen Sozial
versicherungsgesetzes, BGB1. Nr. 189/1955 in der 
derzeitigen Fassung, und durch § 97 des Gewerb
lichen Selbständigen-PensionsversicheI'l,lngsge
setzes, BGB1. Nr. 292/1957 in der derzeitigen 
Fassung, den Ländern, Bezirksfürsorgeverbänden 
und Gemeinden sowie durch § 27 des Gewerb
lichen Selbständigen-Pensionsv'ersicherungsgesetzes 
den Gemeinden auferlegte Kostentragung über
nimmt der Bund. 

Länderbeitrag zur, Besoldung der Landeslehrer 

§ 3. (1) Die Länder haben zu den Kosten der 
Besoldung (Aktivitätsbezüge) der unter ihrer 
Dieristhoheit stehenden Lehrer an öffen,tlichen 
allgemeinbildenden Pilichtschulen einen Beitrag 
von 10 v. H.,jedoch art berufsbildenden Pflicht
schulen im Sinne des Schulorganisationsgesetzes, 
BGBl. Nr. 242/1962 in der jeweiligen Fassung, 
sowie an landwirtschaftlichen Schulen (landwirt
schaftliChe 'Fortbildungssch),1len und langwirt
schafdiche und gartenbauliche Fachschulen) einen 
Beitrag im Ausmaß von 50 v. H. zu leisten. Zur 
Besoldung im Sinne dieser Bestimmung gehören 
auclt Reise-und üpersiedlungsgebühren, Beloh
nungen und Aushilfen. Auf den Beitrag zum Be
soldungsaufwand sind seitens der Länder monat
liche Vorschüsse zu leisten, die unter Zugrunde
legung des Bundesvoranschlages für das Beitrags
jahr zu berechnen und von den monatlichen Vor
schüssen auf die Ertragsameile der Länder an den 
gemeinschaftlichen Bundesabgaben einzubehalten 
sind. Für die, Ermittlung der vorschußweise ein
i~behaltenden Länderquoten sind die Ziffern des 
Bundesrechnungsabschlusses des zweitvorange
gegangenen Haushaltsjahres maßgebend. 

(2) Der Bundesminister für FinanzeQ hat län
derweise auf den Stichtag 1. Jänner 1968, 1. Jän
ner 1969 und 1, Jänner 1970 festzustellen, ob 
10 v. H. des tatsächlichen Besoldungsaufwandes 
(der Aktivitätsbezüge) des unmittelbar vorange., 
gangenen Kalenderjahres für Lehrer an öffent
lichen allgemeinbildenden Pflichtschulen 3 v. H. 
der Beteiligung der einzelnen LänderCein Sechstel 
Wien, fünf Sechstel Länder ohne Wien nach der 
Volkszahl gemäß § 9 Abs. 2 lit. d) an den Um
saizsteuereingängen. des unmittelbar vorangegan
genen Kalenderjahres entsprechen. Auf den Stich
tag 1. Jänner 1971, 1. Jänner 1972 und 1. Jänner 
1973 hat der Bundesminister für Finanzen länder,;, 
weise festzustellen, ob 10 v. H. des tatsächlichen 
Besoldungsaufwandes (der Aktivitätsbezüge) des 
unmittelbar vorangegangenen Kalenderjahres für 
Lehrer an öffentlichen allgemeinbildenden 
Pflichtschulen 3'5 v. H. der Beteiligung der einZel
nen Länder (ein Sechstel Wien, fünf Sechstel 
Länder ohne Wien nach der Volkszahl gemäß § 9 
,,Abs. 2 lit. d) an den Umsatzsteuereingängen des 
unmittelbar vorangegangenen Kalenderjahres ent-

. 
sprechen. Verneinenden falls ist die Finanzaus
gleichsleistung des Bundes an die Länder in einem 
solcheri Ausmaß zu erhöhen, daß sich die beiden 
vorstehend bezeichneten Beträge gegeneinander 
ausgleichen. Der Bundesminister für, Finanzen ist 
verpflichtet, das jedesmalige Ergeönis seiner Fest
stellung im Bundesgesetzblatt kundzumachen. 

Polizeikostenbeitrag der Gemeinden 
§ 4. Gemeinden, in denen die Besorgung der 

örtlichen Sicherheitspolizei Bundespolizeibehör
den übertragen ist, haben zum Polizeiaufwand 
des Bundes Beiträge zu leisten. Das Ausmaß 
dieser Beiträge ist auf Grund der Volkszahl und 
des Kopfbetragesvon 80 S je Jahr festzusetzen. 
Die Beiträge werden in vierteljährlichen glei
chen Teilbeträgen, und zwar für das erste Ka
lenderyierteljahr am 20. März, .für das zweite 
KalenderviertcIjahr am 20. Juni, für das dritte 
Kalendervierteljahr am 20. September und für 
das vierte Kalendel'vierteljahr am 20.' Dezember 
des laufenden Haushaltsjahres fällig. 

Landesumlage 
§ 5. Die Landesumlage darf 15 v. H. in den 

Jahren 1967 bis 1971 und 14'5 v. H. im Jahre 
1972 der ungekürzten rechnungsmäßigen Er
tragsanteile der Gemeinden an den gemeinschaft
lichen ßundesabgaben (§11 Abs. 1 erster Satz) 
nicht übersteigen. 

Voraussetzungen' für die Aufnahm~ von Ver~ 
handlungen 

§ 6. Der Bund hat mit den am Finanzausgleich 
beteiligten Gebietskörperschaften vor der In
angriffnahme steuerpolitischer Maßnahmen, die 
für die Gebietskörperschaften mit einem Ausfall 
an Steuern, an deren Ertrag sie beteiligt sind, ver
knüpft sein können, Verhandlungen zu führen. 
Das gleiche gilt für Mehrbelastungen,: die als Folge 
von Maßnahmen des Bundes am Zweckaufwand 
der Gebietskörperschaften zu erwarten sind. 

Artikel II 
ABGABENWESEN 

(§§ 5 bis 11 des F.-VG. 1948) 
A. A u ss chi i e ß I ich e B und e s a b gab e n 

§ .' 7. Ausschließliche Bundesabgaben . sind die 
folgenden' Abgaben: 

1. die Körperschaftsteuer, die Aufsichtsrats
abgabe, die Vermögensteuer, die Vermögens
abgabe, die Vermögenszuwachsabgabe, der Kunst
förderungsbeitrag (BGBl. Nr. 131/1950), der Bei
trag vom Einkommen zur Förderung des W ohn
baUes und für Zwecke des Familienlastenaus
gleiches (BGBl. Nr. 152/1954), die Beiträge nach 
dem Katastrophenfondsgesetz (BGBl. Nr. 207/ 
1966), die Beiträge von land- und forstwirtschaft
lichen Betrieben gemäß § .30 Abs. 2 lit. b des 
Familienlastenausgleichsgesetzes (BGBl. Nr. 18/ 
1955 in der jeweiligen Fassung), derDienstgeber-
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231 der Beilagen 

beitrag gemäß § 10 des Kinderbeihilfengesetzes 
(BGBl. Nr. 31/1950 in der jeweiligen Fassung), 
der Bundeszuschlag zur Umsatzsteuer, die Ab
gabe von land- und forstwirtschaftlichen Be
trieben (BGBl. Nr. 166/1960 in der jeweiligen 
Fassung), die Schaumweinsteuer (BGBl. Nr. 247/ 
1960), die Bodenwertabgabe (BGBl. Nr. 285/1960 
in der jeweiligen Fassung), das Erbschaftssteuer
äquivalent (BGBl. Nr. 286/1960); 

2. die Tabaksteuer, die Bundesmineralälsteuer 
(BGBl. Nr. 67/1966), die Essigsäuresteuer, die 
Leuchtmittelsteuer, .die Salzsteuer, die Spiel
karten.steuer, die Süßstoffsteuer, die Zuckersteuer, 
die Zündmittelsteuer; 

3. die Stempel- und Rechtsgebühren mit Aus
nahme der Gebühren von Wetten anläßlich 
sportlicher Veranstaltungen im Gebiete nur eines 
Bundeslandes (einer Gemeinde), die Konsular
gebühren, die Punzierungsgebühren, die Gerichts
und Justizverwaltutlgsgebühren sowie alle son
stigen Gebühren und gebührenarügen Einnah
men der einzelnen Zweige der. unmittelbaren 
Bundesverwaltung, die Kapitalverkehrssteuern, 
die Versicherungssteuer, die Beförderungssteuer, 
soweit nicht für Beförderungsleistungen im 
Straßenbahnverkehr im Zeitpunkt des Inkraft
tretens dieses Bundesgesetzes gleichartige Abgaben 
erhoben werden, der Außenhandelsfärderungs
beitrag'(BGBl. Nr. 214/1954); 

4. die Ein- und Ausfuhrzölle samt den im Zol1-
verfahren auflaufenden Kostenersätzen und Ge
bühren, die neben den Zöllen erhobenen Mono
polabgaben sowie die mit den Zöllen erhobenen 
inneren Steuern, Steuerausgleiche und Lizenz
gebühren, soweit sie nicht nach § 8 gemeinschaft
liche Bundesabgaben sind, die Ausfuhrabgaben, 
die Monopolabgaben mit Ausnahme der Spiel
bankabgabe; 

5. die Bundesgewerbesteuer. Sie wird im Aus
maß von 150 v.H. des einheitlichen Steuermeß
betrages (§ 15 des Gewerbesteuergesetzes 1953, 
BGBl. Nr. 2/1954 in der jeweiligen Fassung) er
hoben .. 

B. Z w i s ehe n B und und L ä n d e rn 
(G e m ein den) g e t eil t e A b gab e n . 

§ 8. (1) Gemeinschaftliche Bundesabgaben sind 
die . Einkommensteuer (veranlagte Einkommen
steuer, Lohnsteuer und Kapitalertragsteuer), die 
Umsatzsteuer, die Biersteuer, die Weinsteuer, die 
Erbschafts- und Schenkungssteuer, die Grund
erwerbsteuer, die Kraftfahrzeugsteuer (bis ein
schließlich 1971), die Mineralälsteuer, die Spiel
barikabgabe, der Kulturgroschen und die Energie
verbrauchsabgabe. Die Teilung dieser beiden zu
letzt genannten Abgaben zwischen dem Bund 
und den Ländern (Wien als Land) und die Auf
teilung der Ertragsanteile der Länder bleibt der 
bundesgesetzlichen Regelung dieser bei den Ab
gaben vorbehalten. 

(2) Der Teilung unterliegt der Reinertrag der 
Abgaben, der sich nach Abzug der Rückvergütun
gen und der für eine Mitwirkung bei der Ab
gabeneinhebung allenfalls gebührenden Ver
gütungenergibt.Nebenansprüche· im Sinne des 
§ 3 der Bundesabgabenordnung, BGBl. Nt, 194/ 
1961 in der jeweiligen Fassung, sind nicht Gegen
stand der Teilung. 

(3) Die Kosten der Einhebung der gemein
schaftlichen Bundesabgaben trägt der Bund. 

§ 9. (1) Die Erträge der im § 8 Abs. 1 an
geführten gemeinschaftlichen Bundesabgaben mit 
Ausnahme des Kulturgroschens urid der Energie
verbrauchsabga:be werden zwisch·en dem Bund, 
den Ländern (Wien als Land) und den Gemein
den (Wien als Gemeinde) in folgendem Hundert
satzverhältnis geteilt: 

Veranlagte Einkommensteuer . 40 30 30 

Lohnsteuer •••• '"" •••••••••• 0; ,55 25 20 

Ka pi talertragssteuer ........ 50 15 35 

U msa tzsteuer 
in den Jahren 1967 bis 1969 40 37 23 
in den Jahren 1970 bis 1972 39'5 37'5 23 

Biersteuer .... , ............. 17 57 26 

Weinsteuer ................ 40 30 30 

Erbschafts- und Schenkungs-. 
steuer ..................• 70 30 

Grunderwerbsteuer ......... 20 80 

Kraftfahrzeugsteuer 
1m Jahre 1967 .......... 57 40 3 
1m Jahre 1968 ........... 50 47 3 
im Jahre 1969 .......... 38 59 3 
1m Jahre 1970 .... " ,' ..... 26 74 
1m Jahre 1971 ............ 14 86 

Mineralölsteuer 
in den Jahren 1967 bis 1969 6 74 20 
in den Jahren 1970 bis 1972 2 74 24 

Spielbankabgabe 
bei ganzjährig geführten 

Spielbankbetrieben ..... 84 8 8 
bei saisonmäßig gefiihrten 

Spielbankbetrieben ..... 70 15 15 

(2) Die Teile der Erträge der gemeinschaft
lichen Bundesabgaben, die gemäß Abs. 1 .. auf die 
Länder und länderweise auf die Gemein:clen ent· 
fallen, werden auf diese Gebiets~örpers~afteti 
nach folgenden Schlüsseln aufgeteilt: 

a) bei der veranlagten EinkommenSteuer auf 
die Länder nach dem örtlichen·Aufkom
men, auf die Gemeinden zu drei· Fünf teIn 
nach dem länderweisen Aufkommen' an 
dieser Steuer und zu zwei Fünf teIn nach 
dem länderweisen Aufkommen an Ge
werbesteuer nach dem Gewerbeettrag und 
dem Gewerbekapital; 
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4 231 der Beilagen 

b) bei der Lohnsteuer auf die Länder nach 
der Volks zahl, auf die Gemeinden nach dem 
abgestuften Bevölkerungsschlüssel ; 

c) bei der Kapitalertragsteuer, der Erb
schafts- und Schenkungssteuer, der Grund

'erwerbsteuer und der Kraftfahrzeugsteuer 
(bis einschließlich 1971) nach dem örtlichen 
Aufkommen; 

d) bei der Umsa,tzsteuer auf die Länder 
33 Hundertteile nach der Volkszahl und 
4 Hundertteile zu einem Sechstel auf Wien 
als iand und zu fünf Sechsteln auf die Län
der ohne Wien nach der Volkszahl in den 
Jahren 1967 bis 1969 und 33 Hundertteile 
naCh der Volkszahlund 4'5 Hundertteile zu 
einem Sechstel auf Wien als Land und 
fünf Sechsteln auf die Länder ohne Wien 
nach der Volkszahl in den Jahren 1970 bis 
1972; auf die Gemeinden 9 Hundertteile 
nach der Volkszahl, 11'5 Hundertteile nach 
dem abgestuften Bevölkerungsschlüssel und 
2'5 'Hundertteile nach dem länderweisen 
Aufkommen an Gewerbesteuer (nach dem 
Gerwerbeertrag und Gewerbekapital); 

e) bei der Weinsteuer auf die Länder zu einem 
Sechstel nach dem örtlichen Aufkommen 
und zu fünf Sechsteln nach der Volkszahl, 
auf die Gemeinden nach der Volkszahl; 

f) bei der Spielbankabgabe nach dem ört
lichen Aufkommen. Die Auf teilung des 
Gemeindeanteiles an der Spielbankabgabe 
ist ausschließlich auf jene Gemeinden zu be
schränken, in denen eine Spielbank be
trieben wird; 

g) bei der Biersteuer nach dem länderweisen 
Verbrauch von Bier. 

h) Bei der Mineralölsteuer wird zunäChst hin
sichtlich von 50 Hundertteilen, ab 1. Jänner 
1971 von 35 Hundertteilen, ein Vorzugs
anteil von einem Viertel zugunsten der Län
der Burgenland, Niederösterreich und 
Steiermark ausgeschieden. Der diesbezüg
liche restliche Länderanteil wird auf alle 
Länder zu je einem Viertel nach der V olks
zahl und der Gebietsfläche und zu je ,einem 
Sechstel a) nach dem länderweisen Auf
kommen an Kraftfahrzeugsteuer, b) ~ach 
dem länderweisen Aufkommen an Ge
werbesteuer (nach dem Gewerbeertrag und 
dem Gewerbekapital) und schließlich 
c) unter Zugrundelegung'folgender Straßen
kilometer des befestigten und unbefestigten 
Straßennetzes - ohne Bundesstraßen und 
ohne Geh-, und Wanderwege --- aufgeteilt: 

'Burgenland 3436, Kärnten 5398, Nieder
österreich 22.278, Oberösterreich ' 14.215, 
Salzburg 3051, Steiermark 11,472, Tirol 
,5022, VorarJberg 1862 und Wien 2068, so
hin zusammen 68.802km; aufgeteilt; oer 

Vorzugsanteil von einem Viertel ist auf die 
Länder Burgenland, Niederösterreich und 
Steiermark im Verhältnis ihrer Anteile an 
den restlichen drei Vierteln aufzuteilen. Die 
übrigen 24 Hundertteile, ab L Jänner 1971 
die übrigen 39 Hundertteile der Länder 
und die 20 Hundertteile, ab 1970 24 Hun
dertteile der Gemeinden werden nach dem 
vorstehenden Schlüssel - jedoch ohne Aus.:. 
scheidung eines Vorzugs anteiles - auf
geteilt. 

(3) Die Volkszahl bestimmt sich nach dem vom 
österreichischen Statistischen Zentralamt auf 
Grund der letzten Volkszählung festgestellten 
Ergebnis. Der abgestufte Bevölkerungsschlüssel 
wird folgendermaßen gebildet: 

Die ermittelte Volkszahl der Gemeinden wird 
bei Gemeinden mit höchstens 
1000 Einwohnern mit. . . . . . . . . . . . . . . . .. P/6, 
bei Gemeinden mit 1001 bis 10.000 Ein-

wohnern ,mit ......... ' ........ '. . . . .. 11/3, 
bei Gemeinden mit 10.001 bis 20.000 Ein-

wohnern mit ...................... '. 1%/3, 
bei Gemeinden mit 20.001 bis 50.000 Ein

wohnern und bei Städten mit eigenem 
Statut mit höchstens 50.000 Einwohnern 
mit ............................... 2' 

und bei Gemeinden mit über 50.000 Ein-
wohnern und der Stadt Wien mit. . . . .. 21/a 

vervielfacht. Für die Gemeinden, die auf Grund 
des Gebietsänderungsgesetzes~ BGBl. Nr. 110/ 
1954, an das Bundesland Niederösterreich rück
gegliedert worden sind, ist in jedem Fall der für 
die 'Stadt Wien geltende Vervielfältiger anzuwen
den. Die' länderweise Zusammenzählung der so 
ermittelten Gemeindezahlen ergibt die abgestuf
ten Bevölkerungszahlen der Länder. 

(4) Zur Fests,teIlung des länderweisen örtlichen 
Verbrauches von Bier haben die Unternehmer 
von Bierbrauereien und Inhaber von selbständi
g'eri Bierniederlagen nachstehende . Verzeichnisse 
zu führen: 

1. über die Biermengen, die zum Verbrauch im 
Inland abgesetzt werden, gesondert nach Län
dern; 

2. 'über die im Betrieb d~r Unternehmungen 
selbst' verbrauchten Biermengen. 

(5) Die von den Bierbrauereiunternehmungen 
zu führenden Verzeichnisse haben auch den Ab
satz der auf Rechnung der Brauerei betriebenen 
Bierniederlagen und deren eigenen Bierverbrauch 
zu umfassen. 

(6) Die Verzeichnisse sind j,eweils mit dem 
letzen Tag eines jeden Monates abzuschließen und 
die Abschlußzahlen monatlich in eine Nachwei
sung nach einem vom Bundesministerium für 
Finanzen zu bestimmenden Muster zu" über
tragen. Die Nachweisungen sind zweifach aus
zufertigen. Eine Ausfertigung" ist längstens. hi~ 
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zum 10. des' folgenden Monates an die Finanz
landesdirektion für Wien, Niederösterreich und 
Burgenland einzusenden. Die andere Ausferti
gung ist in der Betriebsstätte mindestens drei 
Jahre lang aufzubewahren. 

(7) Die Unternehmer von Bierbrauereienund 
Inhaber von selbstätidigen Bierniederlagen sind 
verpflichtet, den von der Finanzbehörde hiezu 
Beauftragten Einsicht in die Geschäftsaufschrei
bungen zu gewähren und jene Auskünfte zu er
teilen,· die erforderlich sind, um die gemäß Abs. 4 
zu führeIlden Aufschreibungenauf ihre Richtig
keit zu prüfen. Die Unterlassung der Führung 
dieser Aufschreibungen, Unrichtigkeiten der Ein
tragungen und die Unterlassung der rechtzeitigen 
Einsendung der Nachweisungen gelten als Finanz
ordnungswidrigkeiten im Sinne des § .48 Abs. 1 
lit. d des Finanzstrafgesetzes, BGBL Nr. 129/1958. 

(8) Die Zollämter haben alle über die Zoll
grenze eingehenden Biersenclungen unter Angabe 
des Bestimmungslandes und der Hektolitermenge, 
die der Bemessung der Biersteuer zugrunde gelegt 
wird, der Finanzlandesdirektion ' für' Wien, 
Niederösterreich und Burgenland anzuzeigen. 

§ 10. Wenn die Summe der Ertragsanteile 
Wiens als Land und Gemeinde an den gemein
schaftlichen Bundesabgaben . 33 v. H. der ent
sprechenden Ertragsanteile . der Länder und Ge
meinden einschließlich Wien übersteigt, fällt der 
Mehrbetrag je zur Hälfte den Ländern außer 
Wien und. den Gemeinden außer Wien zu. Eiri 
Betrag zwischen 30'4 u.nd 33 v. H. wird in jedem 
Fall zu einem Viertel auf die Länder außer Wien 
und zu einem Viertel auf die Gemeinden außer 
Wien aufgeteilt. Die Auftei1~ngerfolgt auf die 
Länder nach der Volkszahl, auf die Gemeinden 
nach dem abgestuften Bevölkeiungsschlüssel. 

"§ 11. (1) Zum Zwecke der Ermittlung der Er
tragsanteile der Gemeinden an den gemeinschaft
lichenBundesabgaben mit Ausnahnie der Spiel~ 
bankabgabe werden zunächst - nach Ausschei
dung der auf Wien als Gemeinde entfallenden 
Quote ,- die Ertragsanteile auf die Gemeinden 
länderweise unter Beachtung der im·· § 9 Abs. 2 
angeführten Schlüssel rechnungsmäßig aufgeteilt. 
Von .den so länderweise errechneten Beträgen 
sind 13'5 v. H. auszuscheiden und den Ländern 
zu überweisen; sie sind für die Gewährung von 
Bedarfs,zuweisungen an Gemeinden und Ge-
meindeverbände bestimmt (zweckgebundene 
:Landesmittel). . 

(2) Die restlichen 86'5 v. H~ sind als Gemeinde-· 
ertragsanteile an den gemeinschaftlichen Bundes
abgaben durch die Länder an die einzelnen Ge
meinden nach folgendem Schlüssel aufzuteilen: 
Vorerst erhalten jene Gemeinden, deren Finanz
kraft im Vorjahr den Finanzbedarf nicht erreicht 
hat, 30 v. H. des Untersdliedsbetrages zwischen 

Finanzbedarf und Finanzkraft, Die' verbleiben
den Ertragsanteile sind nach dem abgestuften 
Bevölkerungsschlüssel (§ 9 Abs. 3 zweiter Sati) 
auf alle Gemeinden des Landes zu verteiten .. 

(3) Der FinaI).zbedarf jeder Gemeinde wird er
mittelt, . indem die Landesdurchschnittskopf
quote der Finanzkraft des Vorjahres mit der ab~ 
gestuften Bevölkerungszahl der Gemeinde (§ 9 
Abs. 3 zweiter Satz)· vervielfacht wird. Die Lan
desdurchschnittskopfquote . ergibt sich· aus der 
Finanzkraft (Abs. '4) aller Gemeinden des Lan~ 
des, geteilt durch die Volkszahl des L.andes (§ 9 
Abs. 3 erster Satz). . 

(4) Die Finanzkraft wird ermittelt durch 
Heranziehung . 

1. der Grundsteuer von den land- ulfd forstwirt
schaftlichen Betrieben unter Zugrundelegung 
der Meßbeträge des Vorjahres (Abs. 3) und 
eines Hebesatzes von 300 v. H.; 

2. der Grundsteuer von den Grundstücken unter 
Zugrundelegung der Meßbeti"äge des Vorjah
res (Abs. 3) und eines Hebesatzes von 
300 v. H.; . . 

3. der tatsächlichen Erträge der Gewerbesteuer 
(nach dem Gewerbeertrag und dem Gewerbe
kapital) des Vorjahres, jedoch unter der An
nahme eines Hebesatzes von 125 v H. 

§ 12. (1) Den :Ländern und Gemeinden ge
bühren monatliche Vorschüsse auf die ihnen 
nam den vorstehenden Bestimmungen zuste
henden Ertragsanteile. Diese Vorschüsse sind nach 
dem Ertrag der gemeinschaftlichen Bundesab
gaben im zweitvorangegangenen Monat Zu be
messen. Abweichungen sind nur bei den Vor
schüssen für die Monate Jänner und Februar zur 
Verhinderung von übergenüssen oder Guthaben 
zulässig. Die endgültige Abrechnung hat· auf 
Grund des Rechnungsabschlusses des Bundes zu 
erfolgen; doch müssen, sobald die vorläufigen 
Ergebnisse des abgelaufenen Haushaltsjahres der 
Bundesfinanzverwaltung vorliegen,.· spätestens 
aber bis Ende März, eineZwismenabrechnung. 
durchgeführt und hiebei - vorbehaltlich der 
endgültigen Abrechnung - den Ländern und 
Gemeinden allfällige Restguthaben flüssigge
macht sowie allfällige übergenüsse im Wege der 
Einbehaltung von den Ertragsanteilevorsthüssen 
hereingebracht werden. Diese Zwischenabrech
nung hat sich aum auf den Kopfquotenausgleich 
(§17· Abs. 1) zu erstrecken, wobei die überwei
sung der aus dieser Rechtseinrichtung sich erge
benden Beträge an die in Betracht kommenden 
Länder am 20. Juni zu erfolgen hat. 

(2) Die den Ländern und der Gesamtheit der 
Gemeinden jedes Landes gebührenden Vor
schüsse auf die Ertragsanteilemüssen den Län
dern spätestens.zum 20. des Monates; für den sie 
gebühren, überwiesen werden. Die Länder ihrer
seits haben die den Gemeinden gebührenden An
teile nach § 11 Abs, 2 bis 4 an diese Gebietskör-
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persch;tften bis spätestens zum 10. jenes Monates 
zu überweisen, der dem Monat nachfolgt, in dem 
.sie selbst die Anteile seitens des Bundes empfan
gen haben. 

§ 13. (1) Zuschlagsabgaben sind die Gebühren 
von Totalisateur- und Buchmacherwetten. Das 
Ausmaß der Zuschläge zu den Gebühren von 
Totalisateur- und Buchmacherwetten darf 
90 v. H. zur Totalisateur- und Buchmacherein
satzgebühr, 30 v. H. zur Totalisateur- und Buch
machergewinstgebühr und 30 v. H. zur Buch
macherpauschalgebühr nicht übersteigen. 

(2) Im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses 
Bundesgesetzes auf landesgesetzlicher Grundlage 
erhobene Abgaben· für Beförderungsleistungen 
imStraßenbahnverkehr können neben der Be
fördertingssteuer des Bundes weiter erhoben 
werden. 

C. Ausschließliche Landes(Ge
meinde)abgaben 

§ 14. (1) Ausschließliche Landes(Gemeinde)ab
gaben' sind insbesondere: . 

1. die Grundsteuer, 
2. die Gewerbesteuer (Gewerbesteuer nach 

dem Gewerbeertrag und dem Gewerbekapital 
und Lohnsummensteuer), 

3. die Feuerschutzsteuer, 
. 4. Fremdenverkehrsabgaben, 

5. Jagd- und Fischereiabgaben (Abgaben auf 
Besitz und Pachtung von Jagd- und Fischerei
rechten) sowie Jagd- und Fischert!ikartenab
gaben; 

6. Mautabgaben für die Benützung von Hö
henstraßen von besonderer Bedeutung, die nicht 
vorwiegend der Verbindung von ganzjährig be
wohnten Siedlungen mit dem übrigen Verkehrs
netz, sondern unter überwindung größerer Hö
henunterschiede der' Zugänglichmachung von 
Naturschönheiten dienen, 

7. Abgaben von Anzeigen in Zeitung~n oder 
sonstigen Druckwerken, 

8. eine Steuer auf die entgeltliche Lieferung 
von Getränken - mit Ausschluß von Bier und 
Milch - sowie von Speiseeis (Gefrorenem) im 
Einzelhandel, 

9. Lustbarkeitsabgaben (Vergnügungssteuern) 
ohne Zweckwidmung des Ertrages, 

10. Lustbarkeitsabgaben mit Zweckwidinung 
des Ertrages (zum Beispiel Abgaben für die Er
richtung und den Betrieb von Rundfunk- und 
Fernsehrundfunkempfangsanlagen; Kriegsopfer
abgaben; Sportförderungsabgaben), 

11. Abgaben für· das Halten von Tieren, 
12. Abgaben von freiwilligen Feilbietungen, 
13. Abgaben. von Ankündigungen, 
14. Abgaben für den Gebrauch von öffent

lichem Gemeindegrund und des darüber befind
lichen Luftraumes, 

15. Interessentenbeiträge von Grundstücks
eigentümern und Anrainern, 

16. Gebühren für die Benützung von Ge
meindeeinrichtungen und -änlagen, 

17. die Landes- und Gemeindeverwaltungs
abgaben, 

18. die Kraftfahrzeugsteuer vom Jahre 1972 
an. 

(2) Die im Abs. 1 unter den Z. 1, 2, 8, 9, 11 
bis 14 und 16 angeführten Abgaben sowie die 
unter Z. 17 angeführten Gemeindeverwaltungs
abgaben sind ausschließliche Gemeindeabgaben. 

D. Gern ein d e a b gab e n auf G run d 
freien. Beschlußrechtes 

§ 15. (1) Die Gemeinden werden ermächtigt, 
durch Beschluß der Gemeindevertretung 

a) die fIebesätze der Grundsteuer und· der 
Lohnsummensteuer festzusetzen. Hiebei 
dürfen die folgenden H6chstausmaße nicht 
überschritten werden: 
bei der Grundsteuer von den 
land- und forstwirtschaftlichen 
Betrieben der Hebesatz von .. 400 v. H., 
bei der Grundsteuer von den 
Grundstücken der Hebesatz von 420 v. H;, . 
bei der Lohnsummensteuer der 
Hebesatz von .............. 1000 v. H.; 

b) die Gewerbesteuer nach dem Gewerbe
ertrag und dem Gewerbekapital von den 
stehenden Gewerbebetrieben mit einem 
Hebesatz von 150 v. H. des einheitlichen 
Steuermeßbetrages auszuschreiben. 

(2) Die Festsetzung der Hebesätze durch die 
Gemeinden kann innerhalb des Kalenderjahres 
nur einmal, und zwar bis spätestens 30. Juni, ge
ändert werden. Die Anderung der Hebesätze für 
die Grundsteuer wirkt auf den Beginn des Haus
haltsjahres zurück; die Anderung des Hebesatzes 
für die Lohnsummensteuer gilt erstmals für die 
Lohnsumme, die nach der Hebesatzänderung ge
zahlt wird. 

(3) Die Gemeinden werden ferner ermächtigt, 
durch Beschluß der Gemeindevertretung fol
gende Abgaben vorbehaltlich weitergehender 
Ermächtigung durch die Landesgesetzgebung 
auszuschreiben: 

a) Lustbarkeitsabgaben (Vergnügungssteuern) 
gemäß § 14 Abs. 1 Z. 9, die in Hundert
teilen des Eintrittsgeldes erhoben werden, 
allgemein bis zum Ausmaß von 25 v. H., 
bei Filmvorführungen bis zum Ausmaß 
von 1Q v. H. des Eintrittsgeldes mit Aus
schluß der Abgabe. Ausgenommen sind 
Lustbarkeitsabgaben . für Veranstaltungen 
von Theatern, die aus Mitteln des Bundes, 
eines Landes oder einer Gemeinde regel
mäßige Zuschüsse erhalten; 
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b) die gemäß § 14 Abs. 1 Z. 8 bezeichnete 
Steuer auf die entgeltliche Lieferung von 
Getränken --'- mit Ausnahme von Bier und 
Milch - sowie von Speiseeis (Gefrorenem) 
im Einzelhandel und begrenzt mit 10 v. H. 
des Entgeltes; 

c) ohne Rücksicht auf ihre Höhe Abgaben 
für das Halten von Hunden, die nicht als 
Wachhunde, Blindenführerhunde oder in 
. Ausübung eines Berufes oder Erwerbes ge
halten werden; 

d) Gebühren für die Benützung von Ge
meindeeinrichtungen und -anlagen, die für 
Zwecke der öffentlichen Verwaltung be
trieben werden, mit Ausnahme von Weg
und Brückenmauten. 

(4) Die Getränkesteuer einschließlich der Spei
seeisabgabe gemäß Abs. 3 lit. b bildet kein Ent
gelt im Sinne des Umsatzsteuergesetzes. . 

§ 16. (I)Die Regelung der Erhebung und Ver
waltung der Grundsteuer (§ 14. Abs. 1 Z. 1), der 
Gewerbesteuer (§14 Abs. 1 Z. 2) und der Feuer
schutzsteuer (§ 14 Abs. 1 Z. 3) erfolgt durch die 
Bundesgesetzgebung mit der Maßgabe, daß bis 
zum Inkrafttreten einer landesgesetzlichen Rege
lung auf Grund eines Grundsatzgesetzes des 
Bundes (Artikel 12 und 15 B.-VG.) die Regelung 
der zeitlichen Befreiung für wiederhergestellte 
Wohnhäuser (§ 21 dc;s Wohnhaus-Wiederaufbau
gesetzes, BGBL Nr.130/1948 in der jeweiligen 
Fassung), der zeitlichen Befreiung für Neu-, Zu-, 
Auf-, Um- und Einbauten (Bundesgesetz vom 
11. Juli 1951, BGBL Nr. 157) und des Verfah
rens hinsichtlich der Grundsteuer und der Lohn
summensteuer der Landesgesetzgebung insoweit 
überlassen wird, als nicht bundesgesetzliche Vor
schriften in Kraft stehen. Für die Berechnung 
und Festsetzung des Jahresbetrages der Grund
steuer sowie für die Einhebung und zwangsweise 
Einbringung sind die Gemeinden zuständig. Die 
Regelung der Erhebung und Verwaltung der 
Kraftfahrzeugsteuer(§ 14 Abs. 1 Z. 18) bleibt 
vom 1. Jänner 1972 an hinsichtlich der Grund
sätze dem Bund vorbehalten. 

(2) Dei' Ertrag der Kraftfahrzeugsteuer, ver
mindert um die Einhebungsvergütung von 
2 v. H., ab dem 1. Jänner 1972 und der Ertrag 
der Grundsteuer, soweit sie durch die Organe 
der Bundesfinanzverwaltungeingehoben werden, 
ferner der Erttagder Gewerbesteuer (nach dem 
Gewerbeertrag und dem Gewerbekapital) wer
den nach dem tatsächlichen örtlichen Aufkom
men unter Berücksichtigung der Zerlegungsan
teile, der Ertrag der Feuerschutzsteuer 1m Ver
hältriis des Bruttoprämienaufkommens für die 
in den einzelnen Ländern gegen Feuer- und 
Feuerfolgeschäden versicherten beweglichen und 
unbeweglichen Objekte auf die empfangsbetech
tigtenKörperschaften aufgeteilt.' Alle inlän-

dischen sowie die zum Geschäftsbetrieb im In
land zugelassenen FeuerversicherunOgsgesellschaf
ten und -vereine aller Art haben die für die Auf
teilung der Feuerschutzsteuer erforderlichen 
Nachweisungen über das Bruttoprämienaufkom
men für die in den einzelnen Ländern gegen 
unmittelbare und mittelbare Feuer- und Feuer
folgeschäden versicherten' beweglichen und un
beweglichen Objekte jeweils bis' 20; Juni für 
das vorangegangene Kalenderjahr' dem Bundes:
ministerium für Finanzen vorzulegen. Die Un
terlassung der Führung dieserNachweisung~n, 
Unrichtigkeiten und die Unterlassung der recht~ 
zeitigen Vorlage dieser Nachweisungen gelten 
als Finanzordnungswidrigkeiten im Sinne des 
§ 48 Abs. 1 lit. d des FinanzstrafgeSetzes, 13GBl. 
Nr. 129/1958: 

(3) Die überweisung der Erträge an Gewerbe
steuer nach dem Gewerbeertrag und dem Ge
werbekapital sowie der Kraftfahrzeugsteuer im 
Sinne des Abs. 2 ab dem 1. Jänner 1972 erfolgt 
monatlich im nachhinein in der Höhe des Er
folges des abgelaufenen' Kalendermonates, die 
überweisung des Ertrages der Feuerschutzsteuer 
bis 31. März, 30. Juni, 30. September und 
31. Dezember jedes Jahres in .der Höhe des Er
folges des abgelaufenen Kalendervierteljahres. 
§ 8 Abs. 2 gilt sinngemäß. Die Behörden der 
Bundesfinanzverwaltung sind verpflichtet, 'den 
Ländern und Gemeinden auf Verlangen alle 
Aufschlüsse über die Bemessung und Einhebung 
dieser Abgaben und deren voraussichtlichen Er
trag zu erteilen oder durch die Finanzämter er
teilen zu lassen. 

Artikel III 

FINANZZUWEISUNGEN UND 
ZUSCHüSSE 

(§§ 12 und 13 des F.-VG. 1948) 

Finanzzuweisungen 

§ 17. (1) Wenn in den Jahren 1967 bis 1970 
die Summe der Ertragsanteile eines Landes an 
den gemeinschaftlichen Bundesabgaben für ein 
Jahr, auf den Kopf der BevÖlkerung berechnet 
(Landeskopfquote), hinter dem Betrag zurück
bleibt, der sich als Durchschnittskopfquote für 
die Gesamtheit der Länder mit Wien als Land 
- vermindert um 2 S ~ ergibt, so werden die 
Ertragsanteile des betreffenden Landes aus Bun
desmitteln auf den der Durchschnittskopfquote 
- vermindert um 2 S - entsprechenden Betrag 
ergänzt. Wenn' die Summe der Ertragsanteile 
eines Landes an den gemeinsch-aftlichen Bundes· 
abgaben ·für die Jahre 1971 und 1972, auf den 
Kopf der Bevölkerung' berechnet (Landeskopf
quote), hinter dein Betrag zurückbleibt; der sich 
als Durchschnittskopfquote für die Gesamtheit 
der Länder mit Wien als Land ergibt, so werden 
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die Ertragsanteile des betreffenden Landes aus 
Bundesmitteln auf den der Durchschnittskopf
quote entsprechenden Betrag ergänzt. Dieser Er
gänzungsbetrag gebührt im nachfolgenden Haus
haltsj~hr (Kalenderjahr). 

(2) Die' Gemeinden Altaussee, Bad Aussee; Bad 
Ischl, Ebensee, Solbad Hall in Tirol, Hallein und 
Hallstatt erhalten im Hinblick auf die in diesen 
Gemeinden geführten Salinenbetriebe des Bun
des je Jahr und Beschäftigten in diesen Betrieben 
einen Betrag, von 1800 Saus Bundesmitteln. Die 
Zahl der Beschäftigten wird aus dem, im Bundes
voranschlag vorgesehenen Stand ermittelt. Die 

'sich clarnach ergebenden Beträge sind den an
spruchsberechtigten Gemeinden in gleichen Teil
beträgen jeweils zum 20. eines jeden Monates zu 
überweisen. 

(3) Der Bund gewährt jenen Gemeinden, die 
Theater für eigene Rechnung allein oder mit 
anderen Gebietskörperschaften führen oder die 
zur Deckung von Abgängen solcher Unterneh
mungen ganz oder zum ,Teil vertraglich ver
pflichtet sind, Finanzzuweisungen nach Maßgabe 
ihrer Belastung im: Gesamtausmaß von 3 Mil
lionen Schilling jährlich. 

(4) Der Bund gewährt jenen Gemeinden, auf 
deren Gebiet sich Betriebsstätten im Sinne des 
§ 30 Abs. 1 der, Bundesabgabenordnung, EGBI. 
Nr. 194/1961 in der jeweils geltenden Fassung, 
der österreichischen . Bundesbahnen befinden, 
Finanzzuweisungen im Gesam:tbetrag von 
17 Millionen Schilling jährlich. Der auf die ein
zelne Gemeinde - wobei Gemeinden, deren 
jährlicher Anteil 12.000 S nicht erreicht, wegen 
Geringfügigkeit außer Betracht zu bleiben 
haben - entfallende Betrag richtet sich unter 
Bedachtnahme auf den obigen Gesamtbetrag 
nach der Anzahl der in solchen Betriebsstätten 
beschäftigten Bediensteten. Die gebührenden Be
träge' sind am 20. September des betreffenden 
Haushaltsjahres an die, anspruchsberechtigten 
Gemeinden zu überweisen. Die Gemeinden, die 
nach den vorstehenden Bestimmungen eine Fi
nanzzuweisung beanspruchen, haben ~bren An
spruch innerhalb einer Ausschlußfrist von zwei 
Monaten, gerechnet vom Zeitpunkt des Inkraft
tretens dieses Bundesgesetzes, durch Vorlage 
eines schriftlichen Antrages, in dem das Bestehen 
einer solchen Betriebsstätte und die Anzahl der 
daselbstbe~chäftigten Bediensteten von der hie
für zuständigen Dienststelle der österreichischen 
Bundesbahnen bescheinigt ist, beim Bundesmini
sterium ,für Finanzen zu stellen. Maßgebend sind 
die Verhältnisse :im 1. Jänner 1967. Die Neu
schaffung beziehungsweise Auflassung von Be
triebsstätten dervorgenannten Art ist von dem 
auf diesen Tatbestand folgenden Jahresbeginn 
an für die Berechnung der Finanzzuweisungen 
zu berücksichtigen. Im Falle der Neuschaffung 

von Betriebsstätten ist der, Berechnung der Be
schäftigtenstand des ersten Betriebsjahres zu
grunde zu legen. 

. Zuschüsse 

§ 18. (1) Der Bund kann Ländern und Ge
meinden nach Maßgabe der folgenden Bestim
mungen zweckgebundene Zuschüsse bis zu einem 
im jeweiligen Bundesfinanzgesetz festgesetzten 
Ausmaß gewähren, wobei der Zweckzuschuß des 
Bundes an eine Grundleistung der empfangen
den Gebietskörperschaft zu knüpfen ist: 

1. den Ländern zur Förderung von wirtschaft
lich entwicklungsbedürftigen Gebieten, insbeson
dere unter Bedachtnahme auf die geographische 
Lage dieser Gebiete. Bei der Festsetzung der 
Höhe des Bundeszuschusses ist auf die, Finanz
kraft und die Arbeitslosenziffer in dem zu för
dernden Gebiet BedaCht zu nehmen; 

2. den Ländern und Gemeinden für die auf 
eigene Rechnung geführten Theater und jene 
Theater, zu deren Abgangsdeckung sie vert'rag
lich verpflichtet sind, und zwar Zur' teilweiseti 
Deckung eines solchen Betriebsabganges sowie zu 
den erforderlichen Baukosten. Der Burtdeszu
schuß darf im einzelnen Fall jenen Betrag nicht 
übersteigen, den die Länder 'und Gemeinden 
selbst zur Deckung des Abganges beziehungs~ 
weise des Bauaufwandes flüssigmachen; 

3. den Ländern' für die BefürsQrgung von 
Flüchtlingen, Heimatvertriebenen, Umsiedlern, 
Südtirolern und" Kanaltalern, wobei auf die län
derweise Verteilung der Fürsorgeempfänger die
ses Personenkreises innerhalb des Bundesgebietes 
Bedacht zu nehmen ist; 

4. den Ländern und Gemeinden für Zwecke 
des Zivilschutzes unter Bedachtnahme ,auf die 
örtlichen Bedürfnisse; 

5. den Ländern zur Förderung des Sportes, so
fern es sich nicht um Angelegenheiten von inter
nationaler und gesamtösterreichischer Bedeutung 
handelt; 

6. den Ländern und Gemeinden zur Förde
rung und Pflege des Fremdenverkehrs, sofern es 
sich nicht um gesamtösterreichische Belange han
delt; 

7. den Ländern und Gemeinden zur Bekämp'" 
fung des Lärmes und der Luftverunreinigung 
unter Bedachtnahme auf den Umfang, die Lage 
und Gefährdung der Wohngebiete und der Er
hol ungsgebiete; 

8. den Ländern, auf deren Gebiet Katastro
phenschäden (Hochwässer, Lawinen,' Schnee
druck, Erdrutsche, Bergstürze, Orkan, Erdbeben 
und ähnlich~ Katastrophen vergleichbarer Trag~ 
weite) eingetreten sind, zur Förderung der Be
hebung solcher Schäden im Vermögen physischer 
Personen. Die Bundeshilfe darf nur gewährt 
werden, wenn innerhalb eines Zeitraumes von 
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drei Jahren, gerechnet \rom Tage, an dem die 
Naturkatastrophe eingetreten ist, der Antrag des 
Landes auf Gewährung beim Bundesministerium 
für Finanzen eingelangt ist. Die Bundeshilfe darf 
im einzelnen Schadensfall nicht höher sein als die 
finanzielle Beitragsleistung des betreffenden Lan
des. 

(2) Die überprüfung der widmungsgemäßen 
Verwendung des Bundeszuschusses ist dem Bund 
vorbehalten. 

Artikel IV 

Sonder- und Schlußbestimmungen 

§ 19. (1) Der Bund gewährt Gemeinden und 
Gemeindeverbäriden, die gesetzliche Schulerhal
ter sind, zur Erleichterung des ihnen aus der Be
seitigung der Schulraumnot auf dem Gebiete der 
öffentlichen allgemeinbildenden Pflichtschulen 
erwachsenden Bauaufwandes finanzielle Hilfe, 

. die durch die Dauer der Geltung dieses Bundes
gesetzes begrenzt ist. Die Bundesleistung beträgt 
in den Kalenderjahren 1967 und 1968 je 50 Mil
lionen Schilling, in den Jahren 1969 und 1970 je 
75 Millionen Schilling und in den Jahren 1971 
und 1972 je 100 Millionen Schilling. 

. (2) Der Jahresbetrag ist an die einzelnen Bun
desländer unter Zugrundelegung der Sehüler
zahlen an öffentlichen allgemeinbildenden 
Pflichtschulen bis längstens 20. Oktober zu über
weisen. Als Schülerzahlen gelten die vom öster
reichischen Statistischen Zentralamt in der Schul
statistik des jeweils vorangegangenen Jahres ver
öffentlichten Zahlen. 

(3) Die Flüssigmachung an die im Sinne der 
obigen Bestimmungen in Betracht kommenden 
Gemeinden und Gemeindeverbände erfolgt 
durch das zuständige Land, wobei insbesondere 
auf das Schulraumerfordernis im Verhältnis zu 
den vorhandenen Pflichtschülern der im Abs. 2 
genannten Schulen Bedacht zu nehmen ist. Die 
Auszahlung hat innerhalb des Kalenderjahres zu 
erfolgen, in dem das betreffende Bundesland die 
diesbezüglichen Bundesmittel empfangen hat. 

§ 20. (1) Der Bund erhebt unter sinngemäßer 
Anwendung der Bestimmungen der §§ 1 bis 17, 
22 bis 24, 30 bis 35 des Gewerbesteuergesetzes 
1953 in der jeweils geltenden Fassung eine Bun
desgewerbesteuer, die zugleich mit der Gewerbe
steuer nach dem Gewerbeertrag und dem Ge
werbekapital eingehoben wird. 

(2) Die GeWerbesteuereingänge . (Gewerbe
steuer nach dem Gewerbeertrag und dem Ge
werbekapital und Bundesgewerbesteuer) ab 
1. Jänner 1967 sind dem Bund und den Gemein
den im Verhältnis 50: 50 zuzuweisen. 

(3) § 18 des Gewerbesteuergesetzes 1953, 
BGBl. Nr. 2/1954, hat zu lauten: 

,,(1) Die Steuer wird auf Grund des einheit
lichen Steuermeßbetrages nach dem im jeweils 
geltenden Finanzausgleichsgesetz vorgeschrie
benen Hundertsatz (Hebesatz) festgesetzt, wenn 
die Gemeinde die Gewerbesteuer ausgeschrieben 
hat. 

(2) Der Hebesatz für die Gewerbesteuer der 
Wandergewerbebetriebe im Sinne des § 3 Abs. 3 
zweiter Satz beträgt 180 v. H. des einheitlichen 
Steuermeßbetrages. " 

(4) Die. von den Bundesländern Niederöster
reich und Tirol unter der Bezeichnung "Fernseh
schilling" beziehungsweise "Kulturschilling" er
hobenen Abgaben sind vom Zeitpunkt des In
krafttretens der landesgesetzlichen Regelungen 
an Landesabgaben auch im Sinne des Finanzaus
gleichsgesetzes 1959. 

(5) nie Bundesländer sind ermächtigt, Ver
fahrensvorschriften auf dem Gebiete der Grund
steuer Und der Lohnsummensteuer zu erlassen . 

§ 21. (1) (Verfassungsbestimmung) Die Länder 
sind - abweichend von der Vorschrift des § 3 
Abs. 2 erster Satz des Finanz-Verfassungsgesetzes 
1948 - berechtigt, für die Zeit vom 1. Jänner 
1967 an auch ohne Zutreffen der Voraussetzung 
des §.3 Abs. 2 erster Satz des Finanz-Verfassury.gs
gesetzes 1948 .von den Städten mit eigenem Sta
tut, den Gemeinden oder gegebenenfallS den 
Gemeindeverbänden eine Umlage zu erheben. 

(2) Die übrigen Bestimmungen dieses Bundes
gesetze~ treten am 1. Jänner 1967 in Kraft und 
verlieren mit Ausnahme der §§ 18 und 21 Abs. 3 
mit Ablauf des 31. Dezember 1972 ihre Gültig
keit. Mit dem Inkrafttreten dieses Bundes
gesetzes treten die Bestimmungen der Artikel II 
bis VI des Finanzausgleichsgesetzes 1959, BGBl. 
Nr. 97, und Artikel II der Finanzausgleichs
novelle 1964, BGBl. Nr. 26}/1963, außer Kraft. 

(3) Wenn bei Beginn eines Haushaltsjahres der 
Finanzausgleich für dieses Jahr noch nicht gesetz
lich geregelt ist, ist die Bundesfinanzverwaltung 
verpflichtet, während der eisten vier Kalender
monate den Ländern und Gemeinden Vorschüsse 
auf die Ertragsanteile in jener Höhe zu gewäh
ren, die sich aus den Bestimmungen des letzten 
außer Kraft getretenen Finanzausgleiches er
geben würden. Während der gleichen Zeitdauer 
bleiben die den Ländern und Gemeinden nach 
dem letzten außer Kraft getretenen Finanzaus
gleichsgesetz zugestandenen Besteuerungsrechte 
und die Bestimmungen über die Landesumlage 
wirksam. 

(4) Mit der VoIIziehung dieses Bundesgesetzes 
ist der Bundesminister für Finanzen, hinsichtlich 
der im § 18 unter Z. 3 bis 7 vorgesehenen Förde
rungsmaßnahmen der sachlich zuständige Bun
desminister im Einvernehmen mit dem Bundes
minister für Finanzen betraut. 
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Erläuternde Bemerkungen 

Allgemeines 

Artikel I des Finanzausgleichsgesetzes 1959 in 
der zuletzt geltenden Fassung, der den Finanz
ausgleich im .engeren Sinne zwischen dem Bund, 
den Ländern und den Gemeinden regelt, verliert 
mit Ablauf des 31. Dezember 1966 seine Gültig
keit. Einem einhelligen Wunsch der Gebietskör
perschaften entsprechend, soll der neue Finanz
ausgleich ebenfalls ein langfristiger sein und in 
seiner Stoffgliederung sich dem Aufbau des 
Finanz-Verfassungsgesetzes 1948, BGB1.Nr. 45, 
anpassen. Dieser Anregung ist auch das Bundes
kanzleramt -'- Verfassungs dienst beigetreten. Dem 
trägt der vorliegende Gesetzentwurf Rechnung. 

Die Verteilung der Besteuerungsrechte und Ab
gaben erträge nimmt auf die Ergebnisse der im 
Bundesministerium für Finanzen erarbeiteten 
Budgetvorschau und auf die Verhandlungen zwi
schen den Vertretern des Bundes, der Länder so
wie des österreichischen Städtebundes und des 
österreichischen Gemeindebundes Bedacht. 

Eine grundlegende Neuerung ist die Wieder
errichtung einer Abgabenhoheit der Bundes
länder, und zwar über die Kraftfahrzeugsteuer. 
Nach etappepweiser überführung des gesamten 
Ertrages dieser Steuer an die Länder wird ihnen· 
ab 1. Jänner 1972 auch das Gesetzgebungsrecht 
auf dem Gebiete des Kraftfahrzeugsteuerrechtes 
überantwortet, wobei sich der Bund auf die 
Grundsatzgesetzgebung (§ 7 Abs. 3 F.-VG. 1948) 
und die Regelung der zwischenstaatlichen Verein
barungen (Artikel 10 Abs. 1 Z. 2 B.-VG. in Ver
bindungmit § 7 Abs. 4 F.-VG. 1948) ,zurückzieht. 

Ein weiteres bedeutsames Anliegen ist die Ver
stärkung des interkommunalen Finanzausgleiches. 
Dies soll einerseits durch Austausch einer nach 
dem zufälligen örtlichen Aufkommen zufließen

b.ewährte verbundene Steuerwirtschaft wird zu
gunstender Länder und Gemeinden durch über
lassung wesentlicher Bundesanteile an der Mine
ralölsteuer, aber auch an der Umsatzsteuer aus
gebaut. Sieht der letzte Finanzausgleich bei der 
Mineralölsteuer noch ein Teilungsverhältnis von 
26 : 64: 10 vor, so wird dieses ab 19676: 74: 20 
lauten und soll schließlich 2: 74 : 24 .erreichen. 
Die derzeit nach dem Verhältnis 48 : 34 : 18 zu 
teile.nde Umsatzsteuer wird ab 1967 im Verhält
nis 40 : 37: 23 und ab 1970 39'5: 37'5 : 23 auf-
zuteilen sein. 

Die Bundesländer üben als Kompetenzträger 
auf dem Gebiete des allgemeinbildenden Pflicht
schulwesens die Diensthoheit über die an öffent
lichen derartigen Schulen tätigen Lehrpersonen 
aus. Es ist daher folgerichtig, in Verwirklichung 
der durch § 2 F.-VG. 1948 verankerten Kosten
tragungsregel die Länder zum Besoldungsaufwand 
dieser Lehrer angemessen heranzuziehen. Die bis
herige diesbezügliche Norm (§ 13 Abs. 1 FAG. 
1959) hat sich als nicht zielführend ' erwiesen, 
weshalb die Neuregelung eine prozentuelle 
Kostenbeteiligung dieser Gebietskörperschaften 
vorsieht, und zwar begrenzt mit 10 v. H. des im 
Bundesvoranschlag 1966 mit rund 2400 Millionen 
Schilling ausgewiesenen Besoldungsaufwandes für 
Lehrer an allgemeinbildenden öffentlichen Pflicht
schulen. Um die Länder zu dieser Leistung 
finanziell tauglich zu machen, wird ihr Anteil 
an der 1966 mit 9900 Millionen Schilling ver~ 
anschlagten Umsatzsteuer erhöht, und zwar für 
die Jahre 1967, 1968 und 1969 um 3 v. H., ab 
1970 um 3'5 v. H. gegenüber ihrem bisherigen 
Anteil von 34 v. H. Außerdem soll eine Siche
rungsklausel eine finanzielle überforderung der 
Länder hintanhalten: 

den Gemeindesteuer (Gewerbesteuer nach dem Durch die Bereitschaft des Bundes, zu den 
Gewerbeertrag und dem Gewerbekapital) gegen Schulbaulasten von Gemeinden und Gemeinde
einen erhöhten Anteil an einer nach der Bevöl- verbänden, die gesetzliche Schulerhalter sind, 
kerungszahl aufzuteilenden gemeinscEaftlichen beizutragen, werden diesen Gebietskörperschaften 
Bundesabgabe (Umsatzsteuer) erreicht. werden; bereits im ersten Jahr des neuen Finanzaus
hiebei werden Steuerbeträge von fast einer halben gleiches 50 Millionen Schilling zufließen, die sich 
Milliarde Schilling umgeschichtet. ab 1969 auf 75 Millionen Schilling und ab 1971 

Die ein Wesensmerkmal des österreichischen schließlich auf 100 Millionen Schilling erhöhen 
Finanzausgleiches bildende und seit. Jahrzehnten werden. 
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Der Gesetzentwurf nimmt die Gelegenheit war, 
die Beiträge der Gemeinden, in denen die Be
sorgung der örtlichen Sicherheitspolizei Bundes
polizeibehörden übertragen ist, an de.n gestiege
nen Polizeiaufwand des Bundes heranzuführen. 
Die letzte Festsetzung des Beitrages mit 60 S je 
Einwohner und Jahr der in Betracht kommenden 
Gemeinden ist nach den Verhältnissen des Jahres 
1958 erfolgt. In der Zeit vom 1. Jänner 1959 bis 
1. Jänner 1967 ist bei den Bezügen der Bundes
bediensteten eine Bezugserhöhung von 53 v. H. 
feststellbar. Hinsichtlich der Wachdienst- und Be
reitschaftszulagen sogar von 100 v. H. 

Die bundesgesetzlichen Vorauss~tzungen für 
Förderungsmaßna'hmen zugUIlsten der Länder 
und Gemeinden zu schaffen ist ein weiteres Ziel 
des vorliegenden Entwurfes. 

Schließlich wird die Neuregelung des Finanz
ausgleiches zum Anlaß genommen, die aus der 
Judikatur . der Gerichtshöfe des öffentlichen 
Rechtes geschöpften Erkenntniss·e und die in der 
Verwaltungspraxis gewonnenen Erfahrungen der 
Abfassung des' Gesetzestextes dienstbar zu 
machen. 

Neu ist, daß ab 1967 auf einzelnen Teil
bereichen des Finanzausgleiches eine gemeinsame 
Zuständigkeit des Fachministers und des Bundes
ministers für Finanzen vorgesehen ist. 

auch die diesbezüglichen die Bundesstraßen A 
(Autobahnen) betreffenden Ausgaben einbezogen. 
Die Bestimmung wUJ:1de im Zusammenwirken mit 
den Ländervertretern erarbeite.!. 

Im Sinne dieses 'Bundesgesetzes sind anzusehen 
als "Projektierungsausg3lben" die Kosten für die 
Verfassung der Projekte. Die Verfassung von 
Projekten besteht bei Bundesstraßen (Autdbahn) 
in den erforderlichen Geländeerhebungen und 
-vermessungen sowie in der Übertragung diesel' 
Ergebnisse in die technischen Pläne und Zeichnun
gen; als ",Bauleitungsausgaben" die Kosten für 
die Bauleitung. Unter der Leitung eines Baues 
ist der Inbegriff der Tätigkeiten zu verstehen, 
die die technisch-a·dminiSitrativen Aufsichtsrnaß
nahmen umfassen; als "Bauführungsausgaben" 
die Kosten für die Bauführung. Unter Bau
führung ist der Inbegriff der Tätigkeiten zu ver
stehen, die der Bauausführung di.enen. 

Abs. 4 regelt ,di.e Kostentragungbei Konkur
renztbauten im bis·herigen Sinn. 

§ 2: Er entspricht inhaltlich dem Artikel IV 
Abs. 2 FAG. 1959 und wurde aus systematischen 
Gründen nach vorne' gezogen. 

§ 3': Er regelt neu die Beitrag~leistung der 
Länder (einschließlich Wien als Land) zum Auf
wand der Besoldung der unter ihrer Diensthohett 
s'tehenden Lehrer an allgemeinbildenden öffent-

Zu ,den einzelnen Bestimmungen lichenPflichtschulen. Der Bes6Idungsaufwand 
betrug im Jahre 1965 rund 2 Milliarden Schilling; 

Artikel I: für 1966 i.st er unter Beaachtnahme' auf das An-
§ 1: kbs. 1 bleibt inhaltlich unvetändert. laufen des neunten Schuljahres mit rUM 2'4 Mil-
Abs. 2, der .die Kostenregelung im Bereich der liarden Schilling veranschlagt. An Stelle der bis

Verwaltung des Bundesvermögens zum Gegen_herigen Regelung, die die Länder nur zu einem 
stand hat, wurde unter Beachtung der Recht- Beitrag für' einen kompliziert zu errechnen,den 
sprechung des Verfassungsgerichtshofes (vgL das Lehrerüberstand verhielt, soll eine echte finan
Erkenntnis G 16/62, k1.mdgemacht unter BGBI. zielle Partnerschaft treten, wie sie bereits nach 
Nr. 65/1963) neu gefaßt"Dj.~se Bestimmung stellt der bisherigen Regelung für Berufs(Fach)schul
sich als eine im Grunde des Artikels 104 Abs. 2 lehrer gilt und sich bewährt hat. Di.e illeitrags
ietzter Satz 13.-VG. in der Fassung von 1929 er" leistung ist mit 10 v. H. de~ Besoldungsaufwandes 
gangene hundesgesetzliche Sonderregdung dar. für die Lehrer an öffentlichen allgemeinbildenden 
Bis jetzt ist ein ministerieller Übertragungsakt Pflichtschulen und mit 50 v. 'H. des Aufwandes 
le.diglich im Bereich der ,Bundesstraßenverwaltung - wie bisher - für die Lehrer an berufsbilden
erfolgt (vgl. Verordnung des Bundesminsters für den Pflichtschulen sowie an landwirtschaftlichen 
Handel llnd Wiederaufbau vom 27. Mai 1963, Schulen (landwirtschaftlich.e Fortbildungsschulen 
BGBl. Nr. 131, mit der di,e Besorgung der und larrdwirtsch,aftliche und garuenbauliche Fach
Geschäfte der Bundesstraßenverwakun<> dem schulen) festgelegt. Die ,bereits angeführte Sicher~ 
Landeshauptmann übertragen wird). bi~ Formu- heitsklausel soll gewährleisten, daß heiden Län
lierung wurde in Fühlungnahme mit, dem Ver- dern die Übernahme eines 10ptozentigen Anteiles 
fassungsdienst des Bundeskanzleramtes, dem an der Pflich·tschullehretibesoLdung nicht zu einer 
Rechnungshof und den Ländervertretern erstellt. finanziellen Überford,erung führt; deshalb hat, 
Als Neuerung wurde eine Legaldefinition des der Bund seine Gegenleistung - zusätzliche 
Begriffes "ständiges Personal" im Sinne dieser Überlassung von 3 v. H. :rb 1967, beziehungs~ 
Gesetzesvorschrift aufgenommen. weise 3'5 v. H. des Umsatzsteueraufkommens ab 

Abs. 3 wird neu geschaffen. Er sieht aus 1970 - im' Erfordernisfall durch angemessene 

G .. d d I . J: Erhöhung seiner Finanzausgleichsleistung' an die ,run en er Verwa tungsverell1!rachung eine 
pauschale Abgeltung der Projektierungs-, Bau- Länder zu regulieren. 
leitungs~ und 'Bauführungsausgaben an die Länder ,§ 4: Er behandelt den 'Polizeikostenbeitrag, 
generell mit 4 v. H. d,es endgültigen Bauauf- den die Gemeinden (Wien als Gemeinde) als Ab
wandes vor. In diese pauschale Regelung sind . geltung für die Besorgung der in den eigenen 
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Wirkungsbel'eich der Gemeinden (Artikel 118 -erhaltungs aufwandes einzusetzenden Mittel 
Abs. 3 Z. 3 B.-VG. in der Fassung ,BGBl. Nr. 205/ geän&ert. In A,bs. 2 wurde di,e frühere lit. i,die 
1962) <fallenden örtlich,en Sicherheitspolizei durch Sonderschlüssel für die Auf teilung der Zuwädlse 
Bundespoliz.eibehörden zu erbringen haben; der ,der Länder und Gemeinden an den Erträgnissen 
bisherige Kopfbetrag von 60 S je Einwohner und der Umsatzsteuer und der Mineralölsteuer seit 
Jahr hat sich, wie im allgemeinen Teil ausführ- dem Jahre 1961bez,iehungsweise. 1960 enthielt, 
lich dargel.egt, als unzureichenderwi,esen, wes- aufgelassen. Hinsichtlich ,der UllJSatzsteuer wurde 
halb eine Aufstockung auf 80 S vorges,ehen ist. das Gewerbesteueraufkommen als Schlüssdele-

§ 5: Das Höchstausmaß der Landesumlage ment mit herangezogen; hinsichtlich der Mineral
wird mit 15 v. H., ab 1. Jänner 1972 mit ölsteuer auf ,einen neuen Straßenbegriff und auf 
14'5 v. H. - bisher 16 v; H.- der ungekürzten Straßenlängen als Schlüsselelement zurüm
reehnungsmäßigen Ertragsanteile der Gemeinden gegriffen, denen das W,erk "Die Straßen Oster
an, den gemeinschaftlichen ,BuDid,esabgaben be- reichs, Auswertung der Straßenstatistik 1964" 
grenzt. Diese Maßnahme ist im Hinblim auf die samt den dazugehörigen T:1Ibellen zugrunde lieg~. 
Erhöhung der prozentualen Beteiligung der Der hisherig,e' Abs. 3,der die Auf teilung des 
Gemeinden an versdliedenen gemeinschaftlichen Kulturgroschen-Erträgnissesregelte, wurde durch 
Bundesabgaben notwendig. Die Ländereinnahmen das Auslaufen des Kulturgrosch,engesetzes mit 
werden dadurdl nicht geschmälert. 31. Dezember 1964 entbehrlich; di.e bis.herigen 

Abs. 4 bis 9 erhalten daher die Bezeichnung 
§ 6: Er demt sich inhaltlich mit dem § 15 FAG. 3 bis 8. 

1959' mit der' Abäriderung, daß an die Stelle 
"Verhandlungen einzuleiten" die Wortfolge § 10: Er beschränkt sich auf den Inhalt des 
"Verhandlungen zu führen" tritt. Damit soll 'bisherigen § 5 Ans. 2, der die sogenannte - un
ein erhöhter Schutz der am Finan~ausgleich verändert bleibende ~Plafondbestimm,\.mg ent
beteiligten Gebietskörperschaften erreicht werden .. hält. 

Artikel I1: 

§ 7: Der Katalog der ausschließlichen Bundes
abgaben wird durdl Herausnahme der' mit Ab
laufd·es 31. Dezember 1964 außer Kraft getre
tenen Sondersteuer vom Vermögen, durch Ein
fügung des. ,Beitrages nach dem Katastrophen
fondsgesetz (BGBl. N r. 207/1966) und durch 
Bezeichnung der Abgaben im Sinne der ,eIn
schlägigen Abgabengesetze berichtigt. 

Die Bundesgewerbesteuer wird künftig mit 
150 v .. H. des einheitlich,en Steuermeßbetrages 
erhoben. Die Notwendigkeit ,ergibts1ich aus der 
zusätzlichen' überlassung von'. 5 . v. H. der 
Umsatzst,euer an die Gemeinden aus dem 
bisherigen Bundesanteil. 

§ 8: Er entspricht nach InaktivsteIlung des 
Kulturgroschens dem § 3 FAG. 1959 in der 
Fassung der Finanzausgleichsnovelle 1964. 

§ 9: In Abs. 1 wird das Beteiligungsverhältnis 
des Bund,es, der Läooer und der Gemeinden ani 
Ertrag der Umsatzsteuer von derzeit 48 : 34 : 18 
auf 40 :37 : 23, ab 1970 auf 39'5: 37'5 : 23 
- zum Ausgleidl ,der von den Ländern teilweise 
übernommenen Kosten der Besoldung der unter 
ihrer Diensthohe~t Stehenden Lehrer anöffent .... 
lichen allgemeinbildenden Pflichtschulen und der 
überlassung von einem Sechstel des Aufkommens 
an Gewerbesteuer nach dem Gewel'\beertrag und 
dem 'Gewerbekapital an den Bund seitens der 
Gemeinden -, ferner am Ertrag der Mineralöl
steuer .von derzeit 26: 64: 10 auf 6: 74 : 20 
beziehungsweise ab 1. Jänner 1970 auf 2 : 74 : 24 
.,.,.. . zur Stärkung der von den Ländern und 
Gemeinden für Zwecke des. Straß·enbau- und 

§ 11: Hier wird die Unterverteilung der 
Ertragsanteile an den gemeinschaftlichen Bundes
abgaben geregelt. Sie entspricht im wesentlichen 
der bisherigen Rcegelung, wurde alber textlidl 
verdeutlicht. . 

§ 12: Die hier geregelte 'BevorscllUssung der 
Abgabenertragsanteile und des Ertragsanteile
Kopfquotenausgleiches ändert si;ch im grund
sätzlichen nicht; lediglich der Termin für die 
Flüssigmachung . der aus' dem Kopfquotenaus
gleidl gebührenden Beträge wird ~rweitert, um 
eine Anspannung der Kass.enlage des Bundes an 
bestimmten Stichtagen tunlichst zu vermeiden. 

§ 13: Er entspricht inhaltlich dem § 8 des 
FAG. 1959, wobei jedoch aus verfassungsrecht
lichen Gründen ·der Schlußsa.tz des ersten 
Absatzes gestrichen wurde. 

§ 14: Die Z. 8 und 10 des Abs. l' wurden 
- teils in Entsprechung der Auffassung des 
VeI1fassungsgerichtshofes (vgl.das Erkenhtfilis 
G 28/60, kundgemacht unter BGBl. Nr. 65/1962), 
teils zur Verdeutlidlung - neu gefaßt. So wurde 
die . Getränkesteuer einschließlich der Speiseeis
abgabe aus einer Verbrauch:steuerin eine umsatz
steuerartige Verkehrssteuer "umgewandelt, Um die 
Schwi,erigkeiten, die sich bisher bei der Erfassung 
der steuerpflichtigen Tatbestän·de ergeben hatten, 
für die Zukunft zu beseitigen und den Gemein
den das zu erwartende Steueraufkommen zu 
sichern. Die verwendete Terminologie ist . dem 
Umsatzsteuerredlt ·entlehnt. . 

Die erweiterte beispielsweise Aufzählung der 
Abgaben in Z. 10 soll den Ländern insbesondere 
die verfassungs rechtlich einwand,freie Erhebung 
eines . sogenannten Fernseh-beziehungsweise 
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Kulturschillings ermöglichen. Es ist hierin die 
durch § 8 Abs. 3 F.-VG. 1948 geforderte bundes
gesetzliche Ermächtigung zu erblicken. 

Der Katalog der Landes(Gemeinde)abgaben 
wird für die Zeit ab 1. Jänner 1972 um die 
Kraftfahrzeugsteuer erweitert, die von diesem 
Zeitpunkt an eine ausschließliche Landesabgabe 
sein wird. Auf die diesbezüglich,en Ausführungen 
im allgemeinen Teil wird hingewiesen. Für den 
Fall der Einhebung der Kraftfahrzeugsteuer 
durch den Bund ist hinsichtlich der Auf teilung 
und überweisung der SteueJ'lertragnis.se Vorsorge 
getroffen. Die geänderte Fassung des Aibs. 2 trägt 
dem Verfassungsgerichtshoferkenntnis V 12/65 
vom 10. Dezember 1965 Rechnung. 

§ 15: Abs. 1 lit. a entspricht der bisherigen 
Rechtslage, wie sie im § 10 Arbs. Ilit. a FAG. 1959 
festgelegt war; lit. b entspricht der bisherigen 
RegeluIlg mit der Abweichung, daß an Stelle des 
Hebesatzes von 180 v. H. ein solcher von 
150· v. H.tritt; Das steht im Zusammenhang 
mit dem Austausch von 5 v. H. Umsatzsteuer 
gegen ein Sechstel der Gewerbesteuer nach dem 
Gewerbeertrag und dem Gewerbekapital. Die 
weiteren hierauf bezüglichen Regelungen sind im 
§ 7 Z. 5 und im § 9 Abs. 1 und 2 getroffen. 

DieJit. a und Ib des Albs. 3 wUl'den aus den 
nämLichen Gründen wie 'bei § 14 angegeben, 
ferner unter Bedachtnahme auf das mit 31.' De
zember 1964 ,erfolgte Auslaufen des Kultur
grosch,engesetzes neu gefaßt . .Der Abs. 4 wurde 
neu angefügt. Er trägt der Tats .. che Rechnung, 
daß die Getränkesteuer einschließlich der Speise
eisabgabe nunmehr eine umsatzsteuerartig.e Ver
kehrssteuer ist. Eine gleichartige Regelung für 
die frühere -Geträrukesteuer als Venbrauchsabgabe 
enthielt das Bundesgesetz, BGBL Nr. 89/1955, 
womit die Weinverbrauchsabgabe aufgehoben 
wird. 

§ 16: Er entspricht zunächst dem inhalts
gleichen § 11 FAG.· 1959 in d,er Fassung der 
Finanzausgleichsnov~lle 1964,BGBL NI". 263/ 
1963, Zusätzlich regelt er aber -die Stellung der 
Kraftfahrzeugsteuer im neuen Finanzausgleich. 
Dieseöffendiche Abgabe geht mit dem 1. Jän
ner .1972 hicht nurin die volle Ertragshoheit der 
Länder über, sie wird vielmehr ab diesem Zeit
punkt auch der Ahgahenhoheit der Länder unter
stellt, wobeidi~en Gebietskörperschaften ledig
Iic#' die vorp.ehaItehe Bundesgrundsatzgesetz
gebung die Sch~anken für ihre gesetzgeberi~che 
Tätigkeit weist. 

Artikel I1I: 

§ 17: Der gesamte Paragraph wurde aus syste
matischen Gründen neu textiert; er enthält nun
mehr zusammengefaßt die Bestimmungen üher 
die im Rahmen des Finanzausgleichsgesetzes 1967 
gewährten Finanzzuweisungen des Bundes an die 
Länder und Gemeinden. Albs. 1 deckt sich inhalt-

lich mit dem bisherigen § 5 Abs. 1. Abs. 2 ent
spricht unverändert dem bisherigen § 5 Ahs.· 3. 
Abs. 3 entspridlt inhaltlich dem bisherigen § 13 
Abs. 5 mit der Maßgahe, daß die "ZweCk
zus-chüsse"durch "Finanzzuweisungen" ersetzt 
werden. Damit wifld (line AnpasSung an die 
Textierung des Bundesfinanzgesetzes 1966 (Bun
desvoranschlag, Ausgabenkapitel 5 Titel 1 § 5) 
erreicht. 

Abs. 4 enthält die neugefaßte Regelung hin
sichtlich der Gewährung von Finanzzuweisungen 
an Gemeinden, auf deren Gebiet. sich Betriebs
stätten der österreichischen Bundesbahnen be
finden. Diese Bestimmung soll an die Stelle des 
früheren § 5 Abs. 4 FAG. 1959 treten, der der 
Aufhebung durch den Verfassungsgerichtshof 
verfallen ist (vgl. das Erkenntnis vom 29. Juni 
1966, G 29/65-10; kundgemacht unter BGBL 
Nr. 140/1966). 

§ 18: Hier sind die zweckgebundenen Zu
schüsse des Bundes zusammengefaßt. Die gesetz
liche Verankerung erscheint durch § 12 Abs •. 2 
des Finanz-Verfassungsgesetzesl948, BGBL 
Nr. 45, geboten. Das bloße Vorhandensein eines 
Geldansatzes innerhalb des Bundesfinanzgesetzes 
(Bundesvoranschlages) genügt nach der neueren 
Rechtslehre und der Auffassung des Rechnungs
hofesnicht. Es handelt sich hier tim einen aus 
der jeweiligen Verwaltungspraxis diktierten 
Katalog, der im Bedarfsfall einer beliebigen Er
weiterung durch' den Bundesgesetzgeber zugäng
lich ist. Im einzelnen gilt folgendes: 

Abs. 1 Z. 1 hat die Förderung der öster
reichischen Entwicklungsgebiete zum Gegenstand 
und entspricht im wesentlichen dem bisherigen 
Artikel III des Finanzausgleichsgesetzes 1959. 

Z. 2 entspricht inhaltlich dein § 13 Abs. 4 des 
Finanzausgleichsgesetzes 1959. 

Z. 3: Nach dieser hier neu geschaffenen Be
stimmung hesteht ein rechtliches Bedürfnis. Die 
Begriffe "Heimatvertriebener", "Umsiedler", 
"Südtiroler" und "Kanaltaler" gehören bereits 
der geltenden Rechtsordnung an; die beiden erst
genannten Begriffe sind im Anmeldegesetz, 
BGBL Nr. 12/1962 in der geltenden Fassung, 
die beiden zuletzt genannten im Bundesgesetz 
vom 15. Juni 1955, BGBl. Ni". 97,enthalten~ 

Z. 4 bis 7: Es gilt das im ersten Satz zu Z. 3 
Gesagte. 

Z. 8: Sie entspricht dem Artikel 11 des Finanz
ausgleichsgesetzes 1959 in' der Fassung des Bun
desgesetzes· vom 21. September 1965, BGBI. 
Nr.287. 

Abs. 2: Es gilt das zu Z. 8 Gesagte. 

Artikel IV: 

Hier werden, alle Bestimmungen zusammenge
tragen, die aus systematischen GrtÜnden inden 
Artikeln I, lIurid 111. keinen geeigneten Platz 
finden. Im einzelnen ist zu sagen: 
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§ 19: Er schafft die gesetzlichen Voraussetzun
gen für eine finanzielle Bundeshilfe an jene Ge
meinden beziehungsweise Gemeindeverbände, 
die als gesetzliche Schulerhalter aie Hauptlast 

. des Bauaufwandes für die allgemeinbildenden 
Pflichtschulen zu tragen haben. Zweckmäßiger
weise wird sich aer Bund der entsprechenden 
Dienststellen der Bundesländer zu bedienen 
haben, denen die Aufteilung der Bunaesmittel 
auf die einzelnen Gemeinden beziehungsweise 
Gemeindeverlbände obliegen wird. Di·e finan
zielle Bundeshilfe ist mit je 50 Millionen Schilling 
in den Jahren 1967 und 1968, mit je 75 Mil
lionen Schilling in den Jahren 1969 und 1970, 
schließlich mit je 100 Millionen Schilling in den 
Jahren 1971 und 1972 vorgesehen. 

§ 20: Abs. 1 deckt sich inhaltlich mit Ar
tikel V FAG. 1959, wodurch die materiellrecht
lichen Gt"lundlagen für ,die Bundesgewerbesteuer 
geschaffen weraen. Abs. 2 entspricht dem § 14 
Finanzausgleichsgesetz 1959 mit der Abänderung, 
daß an Stelle des Zuweisungsverhältnisses 40 : 60 
jenes von 50: 50 tritt (Hinweis auf die damit 
im Zusammenhang stehenden Bestimmungen 
unter § 7 Z. 5, § 9 Abs. 1 und 2, § 15 Abs. 1 
lit. b). Abs .. 3 stimmt mit Artikel IV Albs. 3 des 
Finanzausgleichsgesetzes 195'9 Ülberein. 

Abs. 4 stellt den Rechtscharakter des nieder
österreichisch,en Fernsehschillings und des Tiroler 
Kultursdrillings klar und sichert deren Rechts
bestand für die Zeit ab dem Inkrafttreten der 
bezüglichen Landesgesetze. 

Ahs. 5 stimmt inhaltlich mit Artikel lIder 
Finanzausgleichsnovelle 1964, BGBl. Nr. 263/ 
1963, üherein. Auf diese Vorschrift kann nach 
ihrer Außerkraftsetzung durch das vorliegende 
Bundesgesetz nicht verzichtet werden, zumal 
noch nicht alle Bundesländer von dieser Ermäch
tigung Gebrauch gemacht haben. 

§ 21: Abs. 1 trifft in Form einer Verfassungs
bestimmung eine von § 3 Abs. 2 erster Satz des 
Finanz-Verfassungsgesetzes 1948 abweichende 
Regelung hinsichtlich der Landesumlage. 

Abs. 2 regelt die Geltungsdauer der einfach
gesetzlichen Bestimmungen des vorliegenden 
Bundesg,esetzes und hebt die entbehrlich gewor
denen Normen auf. 

Abs. 3 stimmt wörtlich mit Artikel VI Abs. 2 
FAG. 1959 überein. Auf diese Vorschrift kann 
nach Aufhebung des Artikels VI Abs. 2 nicht 
verzichtet werden, weil sie die notwendige Vor
sorge für den Fall einer Legisvakanz trifft. Des
halb wird diese Rechtsnorm auch ohne zeitliche 
Befristung in Geltung gesetzt. 

Abs. 4 enthält die Vollzugsklausel. Zum 
Unterschied von der bisherigen Rechtslage wird 
bei der Vollziehung auf den näher bezeichneten 
Föraerungsgebieten ein Zusammenwirken des 
zustJändigen Fachministers mit dem Bundes
minister für Finanzen vorgesehen. 
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